
Die Eichdirektion Nord 
informiert 
 
Stand: Februar 2025 

Eichdirektion Nord 
Sitz: Düppelstraße 63 
24105 Kiel 
Telefon: 0431 988-4450 
Fax: 0431 988-4459 
E-Mail: eichdirektion@ed-nord.de 
Web: www.ed-nord.de 
 

Vorstand: 
Daniel Isselbächer 
Jens Jürgens 

Bankverbindung: 
Hamburg Commercial Bank AG 
IBAN: DE49210500001000343582 
BIC/SWIFT: HSHNDEHHXXX 
 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Buslinie 32 Richtung Wik/Herthastraße 
oder Buslinie 61 Richtung Projensdorf 
bis Haltestelle Feldstraße/Waitzstraße 

Die Eichdirektion Nord ist eine Anstalt öffentlichen Rechts der Länder Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. 

 

 
 

Digitale Schlüssel von Verkehrsüberwachungsmessgeräten 

Informationen für Gerichte, Rechtsanwälte/innen und Gutachter/innen 
 
Bei der Eichdirektion Nord (EDN) können durch Gerichte, Rechtsanwälte/innen und 
Gutachter/innen für bestimmte Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungs-
messgeräte die zur Entschlüsselung der Originaldateien erforderlichen Daten 
beantragt werden. Grundsätzlich ist dies jedoch nicht erforderlich, da die betreffenden 
Fall-Dateien immer in der Dienststelle der ermittelnden Behörde eingesehen werden 
können. 
 
Werden die o.g. Daten dennoch bei der EDN angefordert, dann sind der Anfrage 
nachfolgend aufgeführte Unterlagen bzw. Informationen beizulegen: 
 

1. Anordnung eines Gerichts oder Erlaubnis des Messgeräteverwenders zur 
Herausgabe der Daten des betreffenden Messgerätes. Die EDN akzeptiert 
Schreiben von Messgeräteverwendern in denen darauf verwiesen wird, dass 
die Daten bei der EDN angefordert werden können. 

2. Hersteller und Typ des Messgeräts. 
3. Fabriknummer / Seriennummer des Messgeräts. 
4. Verstoßzeitpunkt mit Datum und Uhrzeit. 
5. Zusage zur Kostenübernahme. 
6. Anschrift des Rechnungsempfängers. 

 
Unvollständige Anfragen können nicht bearbeitet werden. 
 
Bedingt durch den erheblichen Arbeitsaufwand zur Recherche und Weitergabe des 
passenden Schlüssels in Dateiform, ist die EDN befugt, eine Gebühr zu erheben und 
ggf. Auslagen geltend zu machen. 
Die Kosten (Gebühr + ggf. Auslagen) für diese individuelle zurechenbare öffentliche 
Leistung sind insbesondere von der nötigen Bearbeitungszeit, welche bei den 
verschiedenen Verkehrsüberwachungsgeräten variiert, abhängig. 
Sie betragen i.d.R. zwischen 80 € und 100 €. 
 
Mit der Anfrage ist anzugeben, ob die Dateien per Datenträger (CD) oder per E-Mail 
übermittelt werden sollen. 
 
Bitte richten sie die Anfrage per Mail an:  
 
e-mobilitaet@ed-nord.de 
 
 


